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Einleitung

Grenzen gehören unabdingbar zum Menschen. Er muss sie akzeptieren 
von seinen körperlich-geistigen Fähigkeiten und Möglichkeiten her bis 
hin zur Einsicht in die unwiderrufliche Begrenztheit seines Lebens. Der 
Mensch kann sich abgrenzen, sich an Grenzen herantasten, sie ausreizen, 
sich ihnen entlang bewegen, sie zu überwinden suchen, vielleicht gar 
wirklich überspringen und hinter sich lassen - und er wird immer wieder 
neuen begegnen. Auch das menschliche Zusammenleben braucht Gren­
zen. Die Familie setzt sie, Kirche und Staat definieren sie, die Gesellschaft, 
die uns prägt und in der wir uns bewegen: Es gibt Konventionen und 
Regeln, Gesetze, Verbote und Gebote, physische Barrieren vom Stopsignal 
bis zum Gartenzaun, vom Stacheldraht bis zum Schlagbaum. Weil die 
Gesellschaft die Grenzen nach bestimmten Kriterien und Zwecken setzt, 
können sie sich lang- wie ganz kurzfristig aber auch verändern, können 
obsolet werden. Grenzen hängen auch vom Zeitgeist ab.
All das soll in diesem Heft beleuchtet werden. Es will Geschichten, Fakten 
und Bilder zum Thema bieten, breit gefächert aus unterschiedlichen Per­
spektiven, aus fachlicher Optik bis hin zum persönlichen Lebensweg und 
auch in Bereichen, die man nicht zuallererst mit «Grenzen» assoziiert. 
Auslöser für die Entstehung der vorliegenden Schrift war die bereits vor 
Jahren geäusserte Idee von Mäddel Fuchs und Hans Peter Rohrer, eine 
Broschüre über Grenzsteine und ihre Geschichten zu erstellen. Matthias 
Weishaupt diente als Vermittler zu den Appenzeller Heften und lieferte 
ein erstes Konzept. Das war 2005, und das Projekt schien zu versanden. 
2007 wurde es wieder aufgenommen, als die Absicht des Museums Herisau 
bekannt wurde, 2009 eine Ausstellung zur Thematik «Vermessenes Ap­
penzellerland» durchzuführen, wozu ein ergänzendes Begleitheft er­
wünscht sei. Frühere Ideen und Konzeptfragmente wurden zusammen­
geführt und das Heft schrittweise realisiert - selbstverständlich vor dem 
Hintergrund inhaltlicher und umfangmässiger Grenzen. Denn das The­
ma wäre ja eigentlich nahezu grenzenlos...

Hcmspeter Strebel
Werner Frischknecht
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Grenzen bestimmen und bezeichnen
Die Entwicklung der Abgrenzungen vom Gebrauch von 
Siegeln bis zur präzisen Vermessung

Thomas Fuchs

Das Sichtbarmachen und eine möglichst genaue Aufzeichnung der räum­
lichen Grenzen schaffen Rechtssicherheit. Heute werden exakte Pläne 
und Karten angefertigt und vermessene Grenzpunkte gesetzt. Doch wie 
geschah dies früher?

Siegel, Wappen, Fahnen
Bekanntlich traten am 26. September 1377 die Appenzeller «lendlin» 
Appenzell, Hundwil, Urnäsch, Gais und Teufen einem Bündnis von 
schwäbischen Reichsstädten, darunter St. Gallen und Konstanz, bei. Sie 
signalisierten damit ein deutliches Emanzipationsbestreben gegen ihre 
Landesherrin, das Kloster St. Gallen. Unterstrichen wurde dies durch die 
Anschaffung eines eigenen Siegels, wozu wohl die Städte gedrängt hatten. 
Am 4. Juni 1379 traten die Appenzeller Ländlein unter dem Namen «Co- 
munitatis in Abbatiscella» [= Gemeinschaft in Appenzell] erstmals als 
Rechtspersönlichkeit auf und präsentierten den stehenden Bären als 
Appenzeller Wappentier.1

Die Anschaffung des Siegels kann als erstes Sichtbarmachen einer be­
ginnenden Abgrenzung gegenüber der Landesherrin und als Bestreben 
zum Aufbau einer eigenständigen Rechtspersönlichkeit «Land Appenzell» 
gewertet werden. Im damit verbundenen Ziel, der Loslösung aus der Herr­
schaft der Abtei St. Gallen, waren sich die Stadt St. Gallen und die Appen­
zeller einig. Und auch die übrigen Mitglieder des Schwäbischen Städte­
bundes hatten für dieses Ansinnen wohl grösstenteils Verständnis. Mit 
ihrem Beitritt zum Städtebund integrierten sich die Appenzeller zudem 
in den sich bildenden arbeitsteiligen Wirtschaftsraum Bodensee, der bis 
Mitte des 19. Jahrhunderts Bestand hatte.

Mit der Anschaffung eines Siegels blieb die «Gemeinschaft in Appen­
zell» nicht allein. Auch einzelne der Ländlein, nämlich Hundwil und

10



Das älteste Siegel des Landes Appenzell 
hängt an zwei Urkunden des Schwäbi­
schen Städtebundes vom 4. Juli 1379.

Älteste Fahne des Landes Appenzell, 
um 1400.

Appenzell, taten spätestens im Januar 1401 auf diese Weise ihr Bestreben 
kund, sich als eigenständige politische Körperschaften zu konstituieren 
- ebenso die bis dahin eigene Wege gehenden Gebiete von Herisau und 
von Trogen.2 Urnäsch, Teufen und Gais dagegen verzichteten auf die An­
schaffung eigener Siegel und liessen sich durch jene von Hundwil und 
Appenzell vertreten. Im späten 14. und frühen 15. Jahrhundert wurden 
auch erste Fahnen angeschafft.

Dass die Appenzeller Ländlein Symbole rechtshandelnder Gemein­
schaften verwendeten, heisst noch nicht, dass sie vollständig gefestigte 
und voneinander abgegrenzte Gemeinwesen waren. Die Symbole riefen 
aber in gewisser Weise nach entsprechenden geographischen Grenzen. 
Das Ringen um die Bildung territorial geschlossener politischer Gebilde 
war denn auch ein Phänomen des 14. und 15. Jahrhunderts. Im sogenann­
ten Prozess der Territorialisierung versuchte man überall, geographisch 
geschlossene Staaten mit allen Herrschaftsrechten in einer Hand und 
straffer Verwaltung zu schaffen. Und es waren Massnahmen der Abtei 
St. Gallen zur Bündelung von Herrschaftsrechten gewesen, insbesondere 
der Erwerb von Vogteirechten im Jahr 1345, die bei den Leuten im Appen­
zellerland Widerstände geweckt hatten.3 Die Appenzellerkriege mit den 
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Schlachten an der Vögelinsegg (1403) sowie am Hauptlisberg und am 
Stoss (1405) waren auch ein Fechten um Territorien, wobei nicht nur mit 
militärischen Mitteln gekämpft wurde. Wichtigste Akteure in diesem 
Ringen waren neben den Appenzellern, den Stadtsanktgallern und der 
Abtei St. Gallen der eidgenössische Ort Schwyz, der Herzog von Österreich 
und die Stadt Konstanz. Für kurze Zeit schien es, als könnte zwischen 
Untersee und Arlberg ein Staatswesen St. Gallen-Appenzell entstehen.4

Letzinen und Märchen
1421 wurde das neue Land Appenzell, das in den Appenzellerkriegen 
seine Ansprüche auf Eigenständigkeit durchgesetzt und sich wohl 1409 
ein eigenes Grundgesetz (Landbuch) gegeben hatte, ein erstes Mal geogra­
phisch umschrieben: Ziemlich vage ist von denen «von Appenzell innwen- 
dig iren letzinen zwüschent Appenzell und Sant Gallen gelegen, die si in 
dem krieg hand gehept»5 die Rede. Die sich im Zuge der Appenzellerkriege 
zur neuen Ordnungsmacht auf der Südseite des Bodensees emporschwin­
genden Sieben Alten Orte der Eidgenossenschaft (Zürich, Luzern, Uri, 
Schwyz, Unterwalden, Zug, Glarus) hatten das neue Staatsgebilde Appen­
zell bereits 1411 offiziell anerkannt, indem sie «den ammann und die 
lantlüt des landes ze Appazell» in ihr Burg- und Landrecht aufnahmen.6

Mit den obenerwähnten Letzinen tauchten künstliche Einrichtungen 
als Grenzzeichen auf, die territoriale Grenzen abstecken und auch schüt­
zen sollten. Es handelte sich um Befestigungen, die allerdings nicht im­
mer unmittelbar auf der Grenze, sondern häufig etwas zurückversetzt an 
strategisch günstigen Stellen standen. Offenbleiben muss allerdings, ob 
der Begriff Letzi in der zitierten Urkunde tatsächlich im Sinne von Grenz­
befestigung oder nur als Synonym für Grenze zu verstehen ist, wie das in 
anderen Schriftstücken der Fall ist.

Auf jeden Fall hatten die Appenzeller in der Zeit der Appenzellerkriege 
die Hauptrouten zu ihren Gebieten mit einer grösseren Zahl solcher Be­
festigungswerke gesichert. Gegen das Rheintal hin hatten sie bereits im 
14. Jahrhundert Letzinen errichtet (Saxerlücke, wohl auch Stoss, Egger­
standen und Kamoralp).7 Die Erlaubnis dazu hatten sie 1346 vom Abt des 
Klosters St. Gallen erhalten. Er hatte im Jahr zuvor die Reichsvogtei über 
die Appenzeller Gebiete an sich gebracht und so alle Herrschaftsrechte in 
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seiner Hand gebündelt. Den militärischen Schutz, den bis dahin das 
Reich und die Reichsvögte zu gewährleisten hatten, übertrug er nun den 
Landleuten selber.8

In den Sommern der Jahre 1458 bis 1460 ging man daran, einen gra­
vierenden Mangel im Abkommen von 1421 zu korrigieren: Die ungenü­
gende Bestimmung der Landesgrenzen hatte wiederholt zu Differenzen 
geführt. Gründlich prüften Delegationen aus den Sieben Alten Eidgenös­
sischen Orten alte Dokumente, hörten Gewährspersonen an und gingen 
«die marchen und letzinen» ab. Danach hielten sie den Grenzverlauf 
zwischen dem Schwänberg im Westen und Wienacht im Osten in drei 
Urkunden schriftlich fest.9 1465 folgte die Bestimmung der Grenze des 
Landes Appenzell gegen das Rheintal10 und 1539 gegen das Toggenburg.11 
Diese Grenzverläufe haben im wesentlichen bis heute Gültigkeit. Korrek­
turen wurden aber immer wieder vorgenommen.

Für den nordwestlichen Abschnitt zwischen dem Schwänberg und 
dem Kubel wurde der Grenzverlauf 1459 wie folgt festgelegt: «Des ersten, 
das der bach, der für Zellers Müli abflüset, die March [= Grenze] sol sin 
von der Müli hinab untz in die Glatt... Unnd denn von dem Hoff zu Berg 
untz uff die Egg in die Hußzelg. Unnd da dannen von der Egg enmitten 
durch Rosemberger wald uß untz in daz Holtz, das [man] nempt den 
Schluch, und ouch enmitten durch dasselb Holz. Unnd da dannen rich- 
tigs unnd den nehsten durchhin und hinuff in ain March [= Grenzstein] 
die stat by dem Türlin an dem weg ob den Hüsern genant Vordersturtze- 
negg, also das dasselb Sturtzenegg dem Gotzhus sol zügehören. Unnd von 
derselben March hin die richti unnd den nehsten untz zu der hindren 
Sturtzenegg zwischen den Hüsern in die Straß als dann ain March stat, 
die ain tail dem gotshus gibet und den andern denen von Appenzelle. 
Unnd von derselben March die wisen nider nach der heidi jn ain Tannen 
die da gezaichnet ist mit aym Crütz, die da zöiget richtis hinüber gegen 
dem Wattbach. Unnd von derselben Tannen abhin jn die Urneschen und 
die Urneschen ab untz in die Sitter.»12

Aus heutiger Sicht mag man sich fragen, wie mit einem solchen, zu­
mindest wenn er nicht Bächläufen folgte, doch recht unpräzisen Grenz- 
beschrieb auszukommen war. Ergänzende Pläne gab es keine, zu deren 
Herstellung hätte damals auch das technische Wissen gefehlt. Der Grenz-

13



Teile einer Lorche aus verwitterungsbeständigem Eibenholz, Gemeinde Hundwil, 
Mitte 20. Jahrhundert.

verlauf wurde nach mittelalterlicher Tradition festgelegt durch eine An­
einanderreihung von Örtlichkeiten und auffälligen Naturobjekten. Wo 
immer möglich wurde ein Bachlauf oder ein Berg- oder Hügelkamm zur 
Grenzlinie bestimmt. Auf den Abschnitten Hueb-Sturzenegg (Gemeinde 
Herisau), Stuelegg-Vögelinsegg (Teufen, Speicher), Landgraben-Matten­
bach (Grub) und Mattenbach-Wienacht (Heiden, Lutzenberg) war dies 
nicht möglich, und die Grenze musste quer durch das Gelände gelegt 
werden. Da behalf man sich meist mit der Benennung von Gebäuden 
oder Liegenschaften und dem Vermerk, zu welchem Land sie gehörten. 
Nur viermal wurde ein künstliches Grenzzeichen in Form eines Mark­
steins («March»), einer mit einem Kreuz gekennzeichneten Tanne oder 
einem markanten Felsen benutzt. Grenzmarken aus lebendigem Material 
(Bäume, auch Holzpfähle) bezeichnet man als horchen oder Lachbäume13, 
im Unterschied zu den toten Grenzzeichen in Form von Steinen oder 
Felsen, den Märchen.

Ein zentraler Akt bei der Grenzfixierung war die gemeinsame Bege­
hung. Sie verlieh dem nachher in den Urkunden festgehaltenen Grenz­
verlauf symbolischen Gehalt und rechtlichen Wert. Die Männer, die 
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daran teilnahmen, waren künftig als Gewährsleute für die Grenzen ver­
antwortlich. Nutzbar war dieses Spezialwissen aber nur, wenn die Grenz­
umgänge regelmässig wiederholt wurden; sonst ging es verloren. In Streit­
fällen standen komplizierte Neuregelungen an.

Ein qualitativer Fortschritt bei der Grenzfixierung im Gelände ergab 
sich bei der Ausscheidung der Grenze zwischen dem Land Appenzell und 
der seit 1468 dem Kloster St. Gallen gehörenden Grafschaft Toggenburg 
im Sommer 1539. Folgte die Grenze nicht einem Bachlauf oder einer Hü­
gelkuppe, wurden systematisch Marksteine gesetzt, die mit eingemeissel- 
ten Kreuzen versehen waren. Bäume kamen nicht mehr zum Zuge.

Die Gyger-Karte: Erste Kartierung eines Grenzgebiets
Mit der Landteilung von 1597 wurde der Stand Appenzell in zwei eigen­
ständige Staatswesen geteilt. Das reformierte «Land Appenzell der Us- 
seren Rhoden» (Appenzell Ausserrhoden) ging umgehend daran, seine 
Grenzen neu zu kontrollieren und zu fixieren. Was gegenüber der Eidge­
nössischen Gemeinen Herrschaft Rheintal ohne Probleme ablief - hier 
wurden 1598 neue Marksteine gesetzt -,14 gestaltete sich gegenüber der 
Alten Landschaft der Fürstabtei St. Gallen schwieriger. Bis 1652 stritten 
sich die beiden Parteien um den Grenzverlauf.15

Uneinig war man sich vor allem über den Verlauf der Herisauer Nord­
grenze zwischen Zellersmüli und Sturzenegg. Mitte August 1636 trafen 
sich einmal mehr Delegationen mit den ranghöchsten Vertretern der 
Kontrahenten, ohne zu einem Ergebnis zu gelangen.16 Die Zusammen­
kunft bewirkte aber, dass eine auf trigonometrischer Vermessung beru­
hende, detaillierte Karte des strittigen Gebiets in Auftrag gegeben wurde. 
Damit erreichte die Aufzeichnung eine neue Qualität. Es entstand die 
älteste Detailkarte für Teile des Appenzellerlandes.

Überliefert sind zwei Versionen dieser Karte: Eine kolorierte Feder­
zeichnung17 und ein daraus abgeleitetes Ölgemälde18. Sie sind rund 220 
cm lang und geben das gesamte Grenzgebiet von Appenzell Ausserrhoden 
und der Alten Landschaft der Fürstabtei St. Gallen zwischen Herisau im 
Westen und Wienacht im Osten detailliert wieder. Der Kartenmassstab 
beträgt ca. 1:12000. Die Federzeichnung ist aus mindestens 16 kleinfor­
matigen Einzelblättern sorgfältig zusammengesetzt und bildet wohl die
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Ausschnitt aus der Gyger-Karte von 1637/38.

Vermesser an der Arbeit mit Messtisch und Messstange, 18. Jahrhundert.
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Reinschrift der Geländeaufnahmen. Das Ölgemälde ist ein daraus weiter­
entwickeltes Produkt.

Aufgrund ihrer präzisen Machart wurden die beiden Karten bislang 
dem bekannten Zürcher Kartographen Hans Conrad Gyger (1599-1674) 
zugeschrieben. Diese Vermutung liess sich nun bestätigen. Er fertigte die 
beiden Karten 1637/38 als Grundlage für die Grenzverhandlungen an. 
Der mit einer Herisauerin verheiratete Gyger war der bedeutendste Schwei­
zer Kartograph des 17. Jahrhunderts. Seine auf trigonometrischer Vermes­
sungen beruhenden Kartengemälde gehören zu den grössten Karten­
kunstwerken der Welt.19

In dieser Zeit wurden immer häufiger Karten und Pläne angefertigt. 
Auch aus den Grenzgebieten oberhalb von Berneck (1645)20 und bei Wie­
nacht (1683)21 sind Planskizzen erhalten. Sie basieren allerdings nicht auf 
Vermessungen und erreichen nicht die Qualität von Gygers Werken.

Gegen Ende 1645 schien eine Einigung im Grenzstreit zwischen Aus- 
serrhoden und der Fürstabtei St. Gallen endlich in Griffweite. Es wurden 
neun Grenzsteine für den Abschnitt Zellersmüli-Sturzenegg zugehauen 
und ihre Standorte verzeichnet.22 Es vergingen aber weitere sechseinhalb 
Jahre, bis der endgültige Grenzvertrag vorlag. In dieser Zeit wurden auch
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